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ENTSCHEIDE DER EINWOHNER- UND ORTSBÜRGER-

GEMEINDEVERSAMMLUNG; RECHTSKRAFT 

Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfristen sind 

sämtliche Entscheide der Ortsbürgergemeindever-

sammlung vom 17. Juni 2022 und der Einwohnerge-

meindeversammlung vom 22. Juni 2022 in Rechts-

kraft erwachsen. 

 

 

 

 

 

Baubewilligungen im ordentlichen oder vereinfachten 

Verfahren 

Stücheli Remo, Alpenblick 3, Bözberg 

Erstellung Teileinfriedung mit Stein-Gitterkörben 

Parzelle Nr. 757, Alpenblick 3 

Di Flumeri Patrick und Andrea, Spiracher 8, Bözberg 

Erstellung Unterstand einseitig offen 

Parzellen Nr. 1800, Spiracher 8 

Ladengenossenschaft Bözberg, c/o Hansruedi Frei, 

Spiracher 5, Bözberg 

Verkaufswagen-Überdachung 

Parzellen Nr. 1174, Dorfstrasse 37 

Niederer Benedikt, Linn 15, Bözberg 

Erstellung Solarstromanlage  

Parzelle Nr. 2045, Linn 15 

Von Niederhäusern Daniel & Susanna, Ursprung 59, Bözberg 

Erstellung Solarstromanlage  

Parzellen Nr. 624, Ursprung 59 

 

 

REVISION BAU- UND NUTZUNGSORDNUNG 

Der Gemeinderat hat im April 2022 die überarbeiteten 

Unterlagen zur Nutzungsplanung dem Departement 

Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Raumplanung, zur 

abschliessenden Vorprüfung eingereicht. Nach Erhalt 

des Vorprüfungsberichts wird die öffentliche Auflage 

durchgeführt werden. Der Gemeinderat ist zuversicht-

lich, dass diese bereits im Herbst 2022 stattfinden kann. 

 

 

INFOS AUS DEM GEMEINDEHAUS 

Wir begrüssen unsere neue Mit-

arbeiterin herzlich in unserem 

Team. Sie stellt sich persönlich 

vor: 

 

Mein Name ist Lorena Riner, bin 

15 Jahre alt und wohne in Zei-

hen. Nach 3 Jahren an der Be-

zirksschule in Frick, durfte ich am 

02. August 2022 meine dreijäh-

rige Lehre bei der Gemeinde 

Bözberg beginnen. Ich freue 

mich sehr auf diesen neuen, spannenden Lebensweg 

und die kommende Zeit mit Ihnen! 

 

 

FEUERVERBOT IM WALD UND WALDRAND 

Bitte beachten Sie die Weisungen der Aarg. Gebäude-

versicherung (AGV) und des Kantons. 

Die aktuellsten Weisungen finden Sie auf unserer 

Homepage www.boezbeg.ch / Feuerverbot.  

 

http://www.boezbeg.ch/
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1. AUGUST-FEIER 2022 - DANK 

Der Gemeinderat bedankt sich auch im Namen der  

Bevölkerung ganz herzlich bei den Verantwortlichen 

und allen Helferinnen und Helfern für die Durchführung 

der Bundesfeier im Ortsteil Gallenkirch. Auch dieses 

Jahr war der Anlass wieder hervorragend organisiert 

und der Festplatz wunderschön gestaltet.  

 

Ebenfalls dankt der Gemeinderat ganz herzlich dem 

Trio "Bözberg-Buebe" für die wunderbare musikalische 

Unterhaltung.  

 

Der Gemeinderat hofft, dass er auch bei der nächsten 

Bundesfeier wieder auf die "bewährten Kräfte" zählen 

darf. Herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Bözberg Nr. 9 / August 2022 

 

 

 

Papiersammlung am 

Samstag, 3. September 2022 

 

Die Schützengesellschaft Oberbözberg führt am Samstag, 3. September 2022, die Papier- 

und Kartonsammlung in der Gemeinde Bözberg durch. Damit diese reibungslos ablaufen 

kann, bitten wir die Bevölkerung, folgende Punkte zu beachten: 

 

Bereitstellung: Entlang der Sammelrouten für die Kehrichtabfuhr 

 

Zeit: 08.00 – 12.00 Uhr 

 

Telefonnummern: 079 236 44 47 Jakob Schweizer 

 (wenn Papier nichtabgeholt wurde): 

   

 

 

Muldenstandorte 

 

Gemeindehaus Parkplatz 

Chapf 1 Mulde für Papier 

 1 Mulde für Karton 

 

Schulhaus Schulhausparkplatz 

Ursprung 1 Mulde für Papier 

 1 Mulde für Karton 

 

 

Besonderes 

Papier und Karton werden separat gesammelt. Bitte kein Zeitungspapier in Kartonschach-

teln oder Einkaufstaschen bereitstellen, sondern zusammenschnüren. 

 

Das Papier kann auch direkt zum Sammelplatz gebracht werden. 
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 Die «Arbeitsgemeinschaft für den Wald» hat einen illustrierten Waldknigge www.waldknigge.ch herausgegeben. Daraus folgender Beitrag: 
1 

Waldfunktion Bezweckt wird Forstliche Eingriffe Hinweise 

Produktion von sägefähi-

gem Konstruktions-, Ver-

packungs- und Möbel-

holz 

• Gerade, lange und im unteren Be-

reich (6 m) astfreie Stämme als 

Wertträger. 

• Nachhaltiges Nutzen des 

möglichen Holzzuwachses. 

Auslese- und Lichtwuchsdurchforstung: 

• Gezielte Förderung der vorhandenen Wertträger durch 

dosierte Entnahme von Konkurrenz-bäumen. 

• Die Wertträger sollen die richtig dosierte Menge Licht 

zum Wachsen erhalten. Nur so entwickeln sie die 

wertvollen Stammformen und -durch- messen 

• Die für diesen Zweck geeigneten Baumarten 

müssen dank gezielter Massnahmen bereits im 

Jungwald vorhanden sein. 

• Pro Betriebsplanperiode sind für einen Bestand 

1-2 Durchforstungen erforderlich. 

• Das Kronen- und Astholz wird meist energetisch 

genutzt. 

Produktion von Energie- und Industrie-

holz 

• Nachhaltiges Nutzen des möglichen Holz-

zuwachses. Minimale Holzerntekosten. 

• Stammdurchmesser und Schaftqualität 

spielen keine Rolle. 

• Zur Verjüngung ist das bestandesweise Anlegen von 

Freiflächen möglich, wobei die gesetzlichen Aufla-

gen der nachhaltig nutzbaren Holzmenge sowie an-

dere Bedingungen (Bodenschutz, Landschafts-

schutz, Schutz von Quellwasser) einzuhalten sind. 

• Reiner Energieholz-Wald, der ohne Ausleseund 

Lichtwuchsdurchforstungen aufwächst, ist im 

Aargau heute selten. Energieholz fällt üblicher-

weise als Kuppelprodukt bei anderen Durchfors-

tungen an. Die damit erzielten Erlöse bilden ein 

wertvolles finanzielles Standbein der Forstbe-

triebe. 

Parkähnlicher Erholungs-

wald, auch für Sport nutz-

bar. 

• Ansprechendes Waldbild und typisches 

Waldklima 

für Erholung und Sport. 

• Für die Bevölkerung attraktive Bäume bleiben über den 

optimalen Erntezeitpunkt hinausstehen. Instabile 

Bäume neben Strassen, Wegen, Parcours und Aufent-

haltsorten der Bevölkerung werden vorsorglich entnom-

men. 

• Kleinflächige Verjüngung. 

• Eine präzise Beschreibung der vereinbarten Leis-

tungen des Forstbetriebs empfiehlt sich. Sie gilt für 

bestimmte Waldteile (Bestände). Darin können 

auch zusätzliche Überwachungsaufgaben enthalten 

sein. 

Schutz vor Rutschungen, Stein-

schlag und Erosion 

• Engstehende Bäume, um Geröll aufzuhalten 

oder eine Bestockung aus geeigneten Bäu-

men in Bachtobeln, um mit den Wurzeln 

Hangrutsche und Bodenerosion zu erschwe-

ren. 

• Die Bäume im Steinschlag-Schutzwald 

müssen Rindenverletzungen und 

Schatten ertragen können. 

• Damit keine grossen Bestandesöffnungen ent- ste-

hen, muss eine kleinflächige Verjüngung der Bäume 

in diesen Waldteilen dauernd gewähr- leistet sein. An-

gestrebt werden z.B. in gerinneeinhängenden Bestän-

den tiefwurzelnde Baumarten. Die Waldverjüngung 

mit geeigneten Baumarten darf nicht durch die Einwir-

kungen von wildlebenden Huftieren verunmöglicht 

werden. 

• Üblicherweise besteht eine Leistungsvereinba-

rung für den Schutz von Verkehrsträgern und 

Gebäuden. 

Naturschutz • Ausrichten der Waldentwicklung auf das 

vereinbarte Schutzziel. 
• Die Spannweite reicht von intensiven Eingriffen zur 

ökologischen Aufwertung von Waldrändern und lich-

ten Föhrenwäldern bis zum vertraglich vereinbarten 

Unterlassen von Eingriffen in Alt- holzinseln und Na-

turwaldreservaten. 

• Über das kantonale Naturschutzprogramm Wald 

können Leistungsvereinbarungen abgeschlossen 

werden. Die Waldeigentümer können ebenfalls 

Leistungsvereinbarungen mit Dritten, z.B. mit 

NGO's abschliessen, sofern diese gesetzeskon-

form sind und eine Holzschlagbewilligung vorliegt. 

 

http://www.waldknigge.ch/

